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Blätter zur Förderung der Interessen derselben in der Schweiz.

ORŒAÏÏ
der Spezlalkommisslon d. Schweiz. Gemeinnutz. Gesellsch. f. gewerbl. Fortbildungsschulen

und der Fachkommission des Festalozzlanums in Zürich.

VII. Band
Redaktionskommission: Dr. 0. Hunziker; Fr. Graberg, Zeichenlehrer;

W. Krebs, Sekretär des Schweiz. Qewerbevereins. 1891
Abonnement: 2 Franken per Jahrgang à 6—10 Bogen in 12 je auf

Monatsanfang erscheinenden Nummern franco durch die ganze
8chweiz.

M 2 Inserate: 10 Cts. (resp. 10 Pfennige) für die gespaltene Zeile. Februar
Verlag, Bruck & Expedition des Art. Institut Orell Filssli, Zürich»

Inhalts-Verzeichnis: Berichtigung. — Aus dem Zirkular des Schweizerischen Departements för
Industrie- und Landwirtschaft den 26. Dezember 1890. — Theoretische Fächer und Unterrichtszeit
der gewerblichen Fortbildungsschulen. — Volkswirtschaft in der Fortbildungsschule. — Weibliche
Fortbildungsschulen. (Korresp. aus dem Kanton Thurgau). — XII. Zuschneidekurs (Kleidermachen)
Neumünster 1890. — Fachlitterarische Besprechungen.

Berichtigung.

Mit Vergnügen konstatiren wir an der Spitze dieser Nummer, dass die

Frauenarbeitsschule Bern, deren Wegfall aus der Zahl der subventionirten
Anstalten wir in No. 1, Seite 12, meldeten, nicht eingegangen, sondern nach wie

vor in gedeihlicher Entwicklung begriffen ist. Uns trifft keine Schuld an dieser

Irrung; in dem Verzeichnis der pro 1891 vom Bund subventionirten Anstalten,
das uns zum Zweck der Adressirung der Freiexemplare vom Departement
übermittelt worden und nach welchem wir die Übersicht am Schluss der letzten
Nummer ausarbeiteten, war durch Versehen des Kopisten die Frauenarbeitsschule
Bern nicht mehr genannt.

Aus dem Zirkular des Schweizerischen Departements für Industrie

und Landwirtschaft den 26. Dezember 1890.

1. Die Institution der eidgenössischen Experten für das gewerbliche und

industrielle Bildungswesen hat sich so sehr eingelebt und ihr beständiges
Funktioniren in dem Masse als ein notwendiges und nutzbringendes sich erwiesen,
dass das Departement beabsichtigt, bei der bevorstehenden Wiederwahl der

eidgenössischen Beamten für eine neue Amtsperiode (1891 — 94) auch das

Expertenkollegium, wie es bezüglich anderer stetiger Kommissionen ebenfalls

geschieht, für eine dreijährige Amtsdauer zu wählen, statt die Herren Experten
von Jahr zu Jahr in ihrer Funktion zu bestätigen. Die neue Amtsperiode
beginnt mit dem 1. April 1891.
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